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Gegenstand Art. 1 
  
 Die Gemeinde erhebt eine Hundetaxe gemäss Art. 13 des kantonalen 

Hundegesetzes. 
 
 
Taxpflicht 
 
 

 
 
Art. 2 
 
Taxpflichtig sind Hundehalterinnen und Hundehalter, welche am 1. August in 
der Gemeinde Wohnsitz haben, sofern ihr Hund älter ist als 6 Monate. 
 
 

Taxbefreite Hunde Art. 3 
  
 1) Von der Bezahlung der Hundetaxe sind befreit: 
 - Blinden- bzw. Behindertenführhunde 

- Hilfshunde für motorisch Behinderte 
- Polizeihunde 
- Militärhunde 
- Lawinen- und Katastrophenhunde 
- Flächen- und Gebirgsflächensuchhunde 
- Wasserrettungshunde 
- Sanitätshunde 
- Weitere Hunde, die eine Spezialausbildung für einen anerkannten 

Hilfsdienst genossen haben. 
  
 2) Die Taxbefreiung erfolgt, sofern die Halterin oder der Halter die 

Spezialausbildung des betreffenden Tieres mit einem 
Ausbildungskennzeichen AKZ im Leistungsheft nachweist. Das Tier 
muss für Einsätze durch die entsprechenden Organisationen 
aufgeboten werden können. Der Nachweis hat jährlich zu erfolgen. 

 
 

 

Höhe der Hundetaxe Art. 4 
  
 Der Gemeinderat legt die Höhe der Taxe zwischen Fr. 80.— und Fr. 120.— in 

der Gebührenverordnung fest. Die Höhe der Taxe ist für alle Hunde gleich. 
 
 

 

Inkrafttreten Art. 5 
  
 Das Reglement tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. 
 
 
Genehmigt an der Gemeindeversammlung vom 12. September 2005. 
 
NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES UETENDORF 
Der Präsident: Der Sekretär: 
 
 
 
 
H. Zaugg-Graf K. Spöri 
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Auflagezeugnis 
 
Das vorliegende Reglement wurde im Sinne der Gemeindegesetzgebung öffentlich aufgelegt. 
 
 
Uetendorf, 12. Oktober 2005 
 
Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
K. Spöri 
 
 
 
 
 
Teilrevision des Reglements über die Hundetaxe  
 
Inkrafttreten  
Die Änderungen betreffend die Art. 1 - 4 treten am 1. Januar 2013 in Kraft.  
 
 
Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Uetendorf haben diese Teilrevision an der 
Gemeindeversammlung vom 26. November 2012 angenommen.  
 
 
NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDE UETENDORF 
Der Präsident:   Der Sekretär: 

 
 
 
 

Hannes Zaugg-Graf Kurt Spöri 
 
 
 
 
Auflagezeugnis 
Der Gemeindeschreiber hat das Reglement 30 Tage vor der Gemeindeversammlung öffentlich 
aufgelegt. Die Auflage wurde ordnungsgemäss im Anzeiger für den Verwaltungskreis Thun publiziert.  
 
 
Uetendorf, 3. Januar 2013 
 
Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
Kurt Spöri 
 


